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Vorwort

Die Abhandlung ist ein Sonderdruck aus dem Loseblattwerk »Bankrecht und Bankpraxis«. Er soll
über den Kreis der Bezieher des Gesamtwerkes hinaus Mitarbeitern von Banken und Finanzdienst-
leistungsinstituten, Rechtsanwälten sowie Richtern, Wissenschaftlern und Wirtschaftsjournalisten
die Ausführungen nutzbar machen.
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Vierter Teil: Kreditsicherung

Erster Abschnitt:
Allgemeine Fragen zur Kreditsicherung1

»Wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand hängen von der Verfügbarkeit von Krediten zur Finan-

zierung lohnender Projekte ab. Der Kreditpreis ist abhängig von der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls

und dem Betrag, den der Gläubiger in einem solchen Fall zu erhalten hofft. Wenn der Gläubiger ge-

sichert ist, wird dieser Betrag grçßer sein, als wenn Sicherheiten fehlen. Folglich gibt es eine Verbin-

dung zwischen der Existenz von Sicherungsrechten, dem Kreditpreis und wirtschaftlicher Entwick-

lung und Wohlstand. Unter sonst gleichen Bedingungen kann man erwarten, dass sich solche Länder

oder Regionen besser entwickeln werden, die über ein gut funktionierendes und preiswertes System

von Sicherungsrechten verfügen.«2

A. Begrenzung von Gläubigerrisiken durch Kreditsicherung

Kreditgeschäft ist Risikogeschäft. Bei jeder Darlehensgewährung sieht sich die Bank als Gläubigerin
spezifischen Risiken3 gegenüber und zwar insbesondere den Risiken der späteren Zahlungsunfähig-
keit und der Zahlungsunwilligkeit des Schuldners. Wie stets beim Umgang mit Risiken kann auch
eine Bank im Kreditgeschäft keine Sicherung im absoluten Sinne erlangen. Sie wird aber vernünfti-
gerweise danach streben, durch die Hereinnahme von Sicherheiten die Gläubigerrisiken weitestge-
hend zu begrenzen und damit die Chancen der vollständigen Rückführung eines gewährten Kredits
zu erhçhen. Dabei muss die Bank eventuellen, nicht vorhersehbaren Veränderungen der Verhältnisse
des Kreditnehmers rechtzeitig Rechnung tragen. Selbst bei stabiler wirtschaftlicher Grundlage, aus-
reichender Kapitalausstattung und fundierter Leistungsfähigkeit ist der Kreditnehmer nämlich den
Gefahren künftiger Konjunkturschwankungen oder allgemeiner Wirtschaftskrisen ausgesetzt, die –

auch unverschuldet – sein Unvermçgen zur vereinbarten Kreditrückführung bewirken kçnnen. Des-
wegen wird ein vorsichtig und verantwortungsbewusst handelndes Kreditinstitut die Gewährung des

1 Bitz/Stark, Finanzdienstleistungen, 8. Aufl. 2008; Bruchner/Ott/Wagner-Wieduwilt, Verbraucherkreditgesetz,
2. Aufl. 1994; Buksch,Der Poolvertrag, 2. Aufl. 1998; Bülow, Recht der Kreditsicherheiten, 7. Aufl. 2007; Bülow/Artz,
Verbraucherkreditrecht, 6. Aufl. 2006; Clemente, Recht der Sicherungsgrundschuld, 4. Aufl. 2008; De Meo, Banken-
konsortien, 1994; Derleder/Knops/Bamberger, Handbuch dt. u. europ. Bankrecht, 2. Aufl. 2009; v. Bar/Drobnig, The
Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004; Eidenmüller/Kieninger (Eds.), The Future of
Secured Credit in Europe, 2008; Gaberdiel/Gladenbeck, Kreditsicherung durch Grundschulden, 8. Aufl. 2008; Gode-
froid, Verbraucherkreditverträge, 3. Aufl. 2008; Graham-Siegenthaler, Kreditsicherungsrechte im internationalen
Rechtsverkehr, 2005; Hadding et al. (Hrsg.), Internes und Externes Rating, Aktuelle Entwicklungen im Recht der
Kreditsicherheiten – national und international (Bankrechtstag 2004), 2005; Kieninger, Mobiliarsicherheiten im Euro-
päischen Binnenmarkt, 1996; Lwowski, Das Recht der Kreditsicherung, 8. Aufl. 2000; Lwowski/Merkel, Kreditsicher-
heiten, 8. Aufl. 2003; Lwowski/Peters/Münscher, Verbraucherdarlehensrecht, 3. Aufl. 2008; Martinek, Moderne
Vertragstypen, Band III, 1993; Martis/Meinhof, Verbraucherschutzrecht, 2. Aufl. 2005; May, Der Bankenpool, 1989;
Münstermann/Hannes, Verbraucherkreditgesetz, 1991;Obst/Hintner, Geld-, Bank- und Börsenwesen, 40. Aufl. 2000;
Otten, Sicherungsvertrag und Zweckerklärung, 2003; Pottschmidt/Rohr, Kreditsicherungsrecht, 4. Aufl. 1992; Rei-
nicke/Tiedtke, Kreditsicherung, 5. Aufl. 2006; Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht, 6. Aufl. 2004;
Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 3. Aufl. 2007; Schröter/v. Westphalen, Sicherheiten-Poolver-
träge der Banken und Warenlieferanten, 1986; Seibert, Verbraucherkreditgesetz, 1991; Sigman/Kieninger (Eds.),
Cross-border Security over Tangibles, 2007; Smid, Kreditsicherheiten in der Insolvenz des Sicherungsgebers, 2003;
Thamm, Kreditsicherungsvereinbarungen, 6. Aufl. 1994; v. Westphalen, Vertragsrecht und AGB-Klauselwerke, 2008;
Hj. Weber, Kreditsicherheiten, 8. Aufl. 2006; v. Wilmowsky, Europäisches Kreditsicherungsrecht, 1996; Wöhe/Bil-
stein, Grundzüge der Unternehmensfinanzierung, 9. Aufl. 2002; Wood, Comparative Law of Security Interests and
Title Finance, 2nd ed. 2007.

2 Übersetzt nach Eidenmüller/Kieninger, The Future of Secured Credit in Europe, 2008, Preface.
3 Zu den verschiedenen Kategorien von Gläubigerrisiken Bitz/Stark, Finanzdienstleistungen, 8. Aufl. 2008, 2.1.6.1.
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gewünschten Kredits im Zweifel davon abhängig machen, dass der Kreditnehmer Sicherheiten be-
stellt. Es entspricht der Gepflogenheit des Kreditgewerbes, dass die von einer Bank gegebenen Kre-
dite in irgendeiner Form gesichert werden. Auch § 18 KWG berücksichtigt diese Regel. Wenn sie
nicht beachtet wird, kann ein Kreditinstitut selbst in Gefahr geraten, dass es die Fähigkeit zur Rück-

zahlung der ihm anvertrauten Gelder verliert.
Die Chance einer Realisierung der Kreditforderungen wird durch die Bestellung von Kreditsicher-

heiten erhçht, welche darauf abzielt, im Einzelgeschäft das Kreditausfallrisiko, also die Gefahr eines
teilweisen oder gänzlichen Ausfalls der einzelnen Kreditforderungen (Zins und Tilgung), zu minimie-
ren. Die Entscheidung, Instrumente der Kreditsicherung (auchKreditbesicherung) regelmäßig ein-
zusetzen, stellt dabei nur eine von vielen mçglichen kreditpolitischen Maßnahmen einer Bank zur
Steuerung und Vermeidung von Kreditausfallrisiken dar.1 So kann etwa imWege derDiversifikation
(Risikostreuung) durch die Vergabe von Krediten an Kreditnehmer aus verschiedenen Branchen eine
Abhängigkeit von Einzelrisiken vermieden werden.
Kreditsicherheiten dienen nicht nur dem Interesse des Gläubigers, sondern letztlich auch dem des
Schuldners; denn die Bewertung des Kreditausfallrisikos ist Bestandteil der Kalkulation des Darle-
hens durch den Kreditgeber und wirkt sich daher auf dieKonditionengestaltung aus. Zudem vermin-
dert die Bestellung von Sicherheiten in gewissem Umfang die Gefahr, dass dem Kunden Kredite ge-
währt werden, deren Bedienung außerhalb seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit liegt. Solange
der Kreditnehmer über eigene, werthaltige Sicherungsgüter verfügt, spricht eine gewisse Vermutung
für seine Solvenz.
Ist abweichend davon ein Kredit ausdrücklich als Blankokredit zugesagt worden (Rn 1/373), so kann

darin ein Verzicht auf Sicherheiten oder ein vertraglicher Ausschluss des in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vereinbarten Pfandrechts oder Zurückbehaltungsrechts, mçglicherweise sogar
des gesetzlichen Zurückbehaltungsrechts (§ 273 BGB; § 369 HGB) gesehen werden. Etwas anderes
gilt jedoch, wenn nur stillschweigend von der Sicherung des Kredits abgesehen worden ist. Es emp-
fiehlt sich daher, die Worte »Blankokredit«, »ohne Sicherungen« oder ähnliches in der Vereinbarung
mit dem Kunden nicht zu verwenden, selbst wenn die Bank gegenwärtig auf Sicherheiten verzichten
will.

I. Instrumente der Kreditsicherung

Bei der Beantwortung der Frage, welche konkreten Mittel zur Begrenzung des Gläubigerrisikos im
Einzelgeschäft eingesetzt werden, kçnnen folgende Fallgruppen unterschieden werden.2

1. Erlangen von Prozessvorteilen

Das Merkmal dieser Gruppe von Sicherungsmitteln besteht darin, dass bei unveränderten Haftungs-
verhältnissen die Rechtsverfolgung durch die Art des Vertragsschlusses erleichtert wird. Klassisches
Beispiel ist die Ausstellung eines Wechsels, die dem Gläubiger im Wege des Wechselprozesses er-
heblich schnellere Zugriffsmçglichkeiten auf das schuldnerische Vermçgen erçffnet als ein allgemei-
nes zivilgerichtliches Verfahren.

2. Einflussnahme auf die Geschäftspolitik des Schuldners

Ein Finanzierungsrisiko im gewerblichen Bereich lässt sich ferner dadurch begrenzen, dass der Gläu-
biger Einfluss auf die Geschäftspolitik des Schuldners nimmt. Dies kann durch die Delegierung von
Vertretern des Kreditinstituts in die Aufsichtsgremien von Gesellschaften geschehen, aber auch
schon durch die Bindung der Kreditvergabe an ganz bestimmte Verwendungen der überlassenen

1 Vgl. Pfingsten in Obst/Hintner, Geld-, Bank- und Börsenwesen, 40. Aufl. 2000, 3.1.4. Pfingsten unterscheidet zwi-
schen sieben Kategorien kreditpolitischer Maßnahmen: Besicherung, Covenants, Kreditrationierung, Risikozerfäl-
lung (z.B. Syndizierung), Diversifikation, Kreditversicherung, Einsatz von Kreditderivaten.

2 Vgl. auch Bitz/Stark, Finanzdienstleistungen, 8. Aufl. 2008, 2.1.6.3; Wöhe/Bilstein, Grundzüge der Unternehmensfi-
nanzierung, 9. Aufl. 2002, S. 279 ff.
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Kapitalbeträge oder durch eine mit der Kreditvergabe verbundene Verpflichtung für den Schuldner,
bestimmte risikomindernde Maßnahmen – wie etwa den Abschluss eines Versicherungsvertrages –
zu ergreifen.
Eine bevorzugte Mçglichkeit, das aus einer Kreditvergabe resultierende Gläubigerrisiko zu begren-

zen, bieten besondere kreditvertragliche Vereinbarungen, durch die sich der Kreditgeber ausdrücklich
außerordentliche Kündigungsrechte vorbehält.1 Auf diese Weise kann sich ein Darlehensgeber
etwa das Recht einräumen lassen, die Verbindlichkeit vor Ablauf der ursprünglich vorgesehenen
Laufzeit fällig zu stellen, wenn sich die Vermçgensverhältnisse des Schuldners in zunächst nicht er-
warteter Weise negativ entwickeln oder sonstige Unregelmäßigkeiten auftreten. In diesem Rahmen
wird auch häufig verlangt, dass sich der Schuldner verpflichtet, anderen Gläubigern bestimmte Ver-
mçgenswerte nicht als Sicherheit zur Verfügung zu stellen (Negativklausel, s. Rn 4/3039 ff.). Solche
und weitere Vereinbarungen, welche im Bereich der angelsächsisch geprägten Unternehmensfinan-
zierung auch als Financial Covenants2 (s. Rn 4/3139 ff.) anzutreffen sind, vermçgen das Gläubiger-
interesse an der Bedienung der von dem Schuldner eingegangenen Verbindlichkeiten jedoch nur inso-
weit zu befriedigen, als der Schuldner sich – noch – in einer wirtschaftlichen Situation befindet, die es
ermçglicht, die Forderungen zu bedienen. Hinzu kommt, dass ein solches Instrumentarium einen er-
heblichen Kontrollaufwand erfordert.

3. Reservierung haftenden Vermçgens

Die einfachste und wirksamste Sicherungsmçglichkeit bietet die »Reservierung« von Vermçgens-

werten des Schuldners zugunsten des kreditgewährenden Gläubigers. Zu dieser Gruppe von Sicher-
heiten zählen etwa das Pfandrecht, die Hypothek oder die Grundschuld. Das Merkmal dieser Si-
cherheiten besteht darin, dass der begünstigte Gläubiger einen im einzelnen näher bestimmten Teil
der Haftungsmasse zu seiner ausschließlichen Befriedigung zugeordnet erhält, so dass sich die den
übrigen Gläubigern haftende Masse in entsprechendem Umfang vermindert. Der Sicherungsnehmer
verbessert seine eigene Position auf diese Weise stets zu Lasten der übrigen Gläubiger.

4. Haftungserweiterung

Anders ist dies bei Sicherungsformen, bei denen die verfügbare Haftungsmasse insoweit erweitert
wird, als sich neben dem Schuldner noch ein Dritter verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlich-
keiten einzustehen. Für die übrigen Gläubiger des Kreditnehmers wird durch diese Form der Siche-
rung, wie etwa durch die Bestellung einer Bürgschaft oder einerGarantie, die eigene Position weder
verbessert noch verschlechtert.
Schließlich ist es mçglich, dass im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung Maßnahmen verein-
bart werden, durch die die Haftungsmasse, die der Gläubigergesamtheit zur Verfügung steht, insge-

samt erhçht wird, indem über das bislang haftende Vermçgen hinaus zusätzliche externe Haftungs-
tatbestände vereinbart werden. Dies kann etwa durch den Abschluss einesVerlustübernahmevertra-

ges geschehen oder durch Patronatserklärungen, sofern sie nicht auf eine einzelne Verbindlichkeit
bezogen – was ebenfalls gebräuchlich ist –, sondern auf die Zahlungsfähigkeit des jeweiligen Unter-
nehmens allgemein abgestellt sind (s. Rn 4/2855 ff.).

5. Kreditsicherheiten im engeren Sinn

In der Kreditpraxis herrscht ein enger Begriff der Kreditsicherheit vor. Danach bezeichnet man übli-
cherweise nur Instrumente der Fallgruppen unter den vorstehenden Ziffern 3. und 4. als Kreditsicher-
heiten und solche auch nur dann, wenn diese Instrumente auf die Sicherung einer bestimmten Kredit-
verbindlichkeit gerichtet sind. Instrumente der Fallgruppe unter Ziffer 3. sind dabei allgemein als
Realsicherheiten und die der Fallgruppe unter Ziffer 4. als Personalsicherheiten zu definieren (s.

1 Vgl. auch Nr. 19 Abs. 3 AGB; Nr. 26 Abs. 2 AGB-Sparkassen; hierzu Rn 1/575 ff.
2 Pfingsten in Obst/Hintner, Geld-, Bank- und Börsenwesen, 40. Aufl. 2000, 3.1.4.2.
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